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Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen  

zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit  

von Unternehmen und Beschäftigten  

im Rahmen des Zukunftsprogramms Arbeit 

(Rahmenrichtlinie Prioritätsachse A) 

 

Gl.Nr. 6600.3 

 

Bekanntmachung des Ministeriums für Justiz, Arbeit und Europa  

vom 31. August 2007 – II 151 – 

 

Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr wird 

folgende Richtlinie erlassen: 

 

 

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

 

1.1 Die Unternehmensstruktur in Schleswig-Holstein ist insbesondere durch kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) geprägt. Eine aktive und präventive Arbeits-

marktpolitik muss deshalb die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationsfähig-

keit der KMU im Fokus haben. Dies kann zum einen über die Förderung von 

Beratungsleistungen und zum anderen über die Förderung der Qualifizierung 

der Beschäftigten erreicht werden. Ergänzend soll durch die Ausschöpfung des 

Gründungspotenzials der Strukturwandel im Land forciert und die Schaffung 

neuer Arbeitsplätze erreicht werden. 
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Die in der Prioritätsachse A (Steigerung der Anpassungsfähigkeit und Wettbe-

werbsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen) des Zukunftsprogramms 

Arbeit zusammengefassten, mit Unterstützung aus dem Europäischen Sozial-

fonds (ESF) finanzierten, Förderangebote richten sich an KMU und deren Be-

schäftigte sowie an Existenzgründerinnen und -gründer in der Vorgründungs-

phase.  

 

Ziele der Förderung sind insbesondere: 

- Die Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten in KMU, 

- die Erhöhung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von KMU und  

- die Stärkung der Nachhaltigkeit von Existenzgründungen. 

 

Mit Hilfe der nach dieser Richtlinie förderfähigen Maßnahmen sollen 17.500 zu-

sätzliche Arbeitsplätze bis zum Jahr 2013 geschaffen werden. 

 

1.2 Die Förderung durch das Land Schleswig-Holstein erfolgt durch die Gewährung 

von Zuwendungen nach Maßgabe dieser Richtlinie, der ergänzenden Förderkri-

terien für die in Nummer 2.1 aufgeführten Förderangebote, der Verwaltungsvor-

schriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) i.V.m. den Allgemeinen Ne-

benbestimmungen zu § 44 LHO, der für die Ziel-2-Gebiete „Regionale Wettbe-

werbsfähigkeit und Beschäftigung“ maßgeblichen Bestimmungen des ESF so-

wie des von der Europäischen Union genehmigten „Operationelles Programm 

des Landes Schleswig-Holstein für den Europäischen Sozialfonds im Ziel Regi-

onale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in der Förderperiode 2007 - 

2013“.  

 

1.3 Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Die Be-

willigungsbehörde (Nummer 7.1.1) entscheidet über Anträge auf Zuwendungen 

aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haus-

haltsmittel. 
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2 Gegenstand der Zuwendung 

 

2.1 Im Rahmen dieser Richtlinie fördert das Land insbesondere: 

 

2.1.1 Berufliche Weiterbildung von Beschäftigten in KMU, 

2.1.2 externe Beratungsleistungen für KMU, 

2.1.3 Projekte zur Qualifizierung von Existenzgründerinnen und –gründern. 

 

2.2 Die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Förderangebote ist in den ergänzen-

den Förderkriterien geregelt. Diese können bei der Investitionsbank Schleswig-

Holstein (Nummer 7.1.1) angefordert werden. 

 

3 Zuwendungsempfängerinnen/Zuwendungsempfänger 

 

3.1 Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger können alle Stellen 

außerhalb der Landesverwaltung sein, insbesondere: 

 

- KMU, 

- Beschäftigte in KMU, 

- Beschäftigungs- und Qualifizierungsträger, 

- Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

- rechtsfähige Vereine, 

- Stiftungen. 

 

3.2 Näheres regeln die jeweiligen ergänzenden Förderkriterien. 

 

4 Zuwendungsvoraussetzungen 

 

4.1 Fördermöglichkeiten der Europäischen Union (außerhalb der schleswig-

holsteinischen ESF-Förderung), des Bundes und anderer Zuwendungsgeberin-

nen bzw. Zuwendungsgeber sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. Der Ge-

samtbetrag aller Zuwendungen darf die tatsächlich entstandenen Gesamtaus-

gaben nicht überschreiten. Werden mögliche Zuschüsse anderer Zuwendungs-
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geberinnen bzw. Zuwendungsgeber nicht beantragt, erfolgt eine fiktive Anrech-

nung. 

 

4.2 Eine Förderung wird nur für solche Projekte gewährt, mit denen vor Erteilung 

des Zuwendungsbescheides bzw. vor Antragstellung noch nicht begonnen wur-

de. Ausnahmen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Investiti-

onsbank Schleswig-Holstein. 

 

4.3 Das Gender-Mainstreaming-Prinzip ist anzuwenden, d.h. bei Planung, Durch-

führung und Begleitung der geförderten Vorhaben und Projekte sind deren 

Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern zu berücksichti-

gen. 

 

4.4 Die Antragstellung beinhaltet das Einverständnis, dass alle im Zusammenhang 

mit der Förderung bekannt gewordenen Daten von der Investitionsbank 

Schleswig-Holstein auf Datenträger gespeichert und von der Landesregierung 

oder in ihrem Auftrag für Zwecke der Statistik und der Erfolgskontrolle für die 

Wirksamkeit des Förderprogramms ausgewertet, an den Schleswig-

Holsteinischen Landtag und an Einrichtungen des Landes, des Bundes und der 

Europäischen Union weitergeleitet und Auswertungsergebnisse veröffentlicht 

werden. 

 

4.5 Die Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger verpflichten 

sich, die für die Erfolgskontrolle der Förderangebote des Zukunftsprogramms 

Arbeit erforderlichen Daten zu erheben und entsprechend den im Zuwendungs-

bescheid festgelegten Vorgaben und Fristen an die Investitionsbank Schleswig-

Holstein zu übermitteln.  

 

4.6 Zum Zwecke einer etwaigen erforderlichen Nachbefragung von Teilnehmerin-

nen bzw. Teilnehmern haben die Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwen-

dungsempfänger auch für die Bereitstellung von deren Adressen, Telefonnum-

mern oder anderen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme Sorge zu tragen. 
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4.7 Die EU-Kommission, der Europäische Rechnungshof, der Landesrechnungshof 

Schleswig-Holstein, die Prüfbehörde beim Ministerium für Wissenschaft, Wirt-

schaft und Verkehr, die Bescheinigungsbehörde beim Ministerium für Wissen-

schaft, Wirtschaft und Verkehr, die Verwaltungsbehörde im Ministerium für Jus-

tiz, Arbeit und Europa sowie die Investitionsbank Schleswig-Holstein sind be-

rechtigt, die Durchführung der aus dieser Richtlinie geförderten Maßnahmen zu 

prüfen. Das Prüfrecht dieser Einrichtungen erstreckt sich dabei auch auf die 

Prüfung der Durchführung der Maßnahme vor Ort bei den Zuwendungsempfän-

gerinnen bzw. Zuwendungsempfängern. 

 

4.8 Die Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger sind nach Arti-

kel 8 Abs. 4 der Verordnung der Kommission VO (EG) Nr. 1828/2006 vom  

8. Dezember 2006 (ABl. der EG L 45 vom 15. Februar 2007) verpflichtet  

 

a) bei öffentlich wirksamen Maßnahmen (z.B. Einweihungen) oder Erklärun-

gen (z.B. Presseerklärungen, Veröffentlichungen, Interviews), die im Zu-

sammenhang mit den nach dieser Richtlinie erhaltenen Zuwendungen ste-

hen, auf die ESF-Förderung in geeigneter Weise hinzuweisen, 

b) die aufgrund der Förderung durch diese Richtlinie qualifizierten Teilnehme-

rinnen bzw. Teilnehmer über die Unterstützung aus Mitteln des ESF zu in-

formieren sowie 

c) alle Unterlagen und insbesondere alle Teilnahmebestätigungen und Be-

scheinigungen, die im Zusammenhang mit der gewährten Zuwendung aus-

gestellt werden, mit der Angabe zu versehen, dass eine Unterstützung aus 

dem ESF erfolgt ist. 

 

Entsprechendes gilt für Förderungen aus Mitteln des Landes im Rahmen des 

Zukunftsprogramms Arbeit. 

 

4.9 Die Zuwendungsempfängerinnen bzw. Zuwendungsempfänger müssen sich 

damit einverstanden erklären, dass sie in das vom Ministerium für Justiz, Arbeit 

und Europa nach Artikel 6 der Verordnung der Kommission VO (EG) Nr. 

1828/2006 vom 8. Dezember (ABl. der EG L 45 vom 15. Februar 2007) zu ver-
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öffentlichende Verzeichnis der Begünstigen aufgenommen werden. Darin wer-

den die geförderten Einzelpersonen nicht namentlich genannt. 

 

5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

 

5.1 Die Zuwendungen werden im Rahmen der Projektförderung als Anteilfinanzie-

rung mit Höchstbetragsbegrenzung in Form eines nicht rückzahlbaren Zu-

schusses gewährt.  

 

5.2 Abweichend von Nummer 5.1 werden Zuwendungen zur Förderung der Projek-

te zur Qualifizierung von Existenzgründerinnen und –gründern als Fehlbedarfs-

finanzierung mit Höchstbetragsbegrenzung in Form eines nicht rückzahlbaren  

Zuschusses gewährt. 

 

5.3 Bemessungsgrundlage sind die auf der Grundlage eines Kosten- und Finanzie-

rungsplans nachweisbaren und angemessenen zuwendungsfähigen Ausgaben, 

die unter Anlegung eines strengen Maßstabes für eine sparsame, wirtschaftli-

che und zweckmäßige Durchführung des Projekts unmittelbar entstehen.  

 

5.4 Zuwendungsfähige Ausgaben sind Personalausgaben und Sachausgaben, die 

in unmittelbarem Zusammenhang mit dem geförderten Projekt stehen und der 

Erreichung des Zuwendungszwecks dienen. 

 

5.5 Alle Einnahmen, wie z.B. Beiträge und Gebühren, die im Rahmen des Zuwen-

dungszwecks erwirtschaftet werden, sind als Deckungsmittel für alle mit dem 

Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. 

 

5.6 Näheres regeln die jeweiligen ergänzenden Förderkriterien. 

 

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

 

6.1 Die ergänzenden Förderkriterien mit den förderspezifischen Regelungen für die 

Ausgestaltung der Förderangebote nach Nummer 2.1.1 bis 2.1.3 sind zu beach-

ten, sie gelten nur in Verbindung mit den Bestimmungen dieser Förderrichtlinie. 
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6.2 Die einzelnen Förderangebote werden in regelmäßigen Abständen evaluiert, 

um die Erreichung der messbaren Ziele zu überprüfen und diese an die aktuel-

len Entwicklungen anzupassen.  

Näheres regeln die jeweiligen ergänzenden Förderkriterien. 

 

7 Verfahren 

 

7.1 Antragstellung 

 

7.1.1 Bewilligungsbehörde (Zwischengeschaltete Stelle) ist die Investitions-

bank Schleswig-Holstein, Fleethörn 29-31, 24103 Kiel. 

Weitergehende Informationen über die Förderangebote, für die aktuell 

Anträge gestellt werden können, stehen im Internet unter www.ib-sh.de 

bereit. Eine Beratung über die Förderangebote erfolgt unter Tel. (0431) 

9905-22 22. 

 

7.1.2 Die Zuwendung wird auf Antrag gewährt. Der Antrag auf Förderung ist 

vor Beginn des Vorhabens an die Investitionsbank Schleswig-Holstein zu 

richten. 

 

7.1.3 Antragsformulare können bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein 

angefordert werden. 

 

7.1.4 Näheres regeln ggf. die jeweiligen ergänzenden Förderkriterien. 

 

7.2 Bewilligung und Auszahlung  

 

7.2.1 Über die Gewährung der Zuwendung bzw. über die Ablehnung einer För-

derung erhalten die Antragstellerinnen bzw. Antragsteller einen schriftli-

chen Bescheid. 

 

7.2.2 Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich 

getätigten Ausgaben.  
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7.2.3 Auszahlungsanträge können grundsätzlich alle drei Monate gestellt wer-

den.  

Näheres regeln ggf. die jeweiligen ergänzenden Förderkriterien.  

Die Vordrucke für die Auszahlungsanträge können bei der Investitions-

bank Schleswig-Holstein angefordert werden. 

 

7.2.4 Der konkrete Auszahlungszeitpunkt kann im Einzelfall vom Zahlungsein-

gang entsprechender ESF-Mittel beim Land Schleswig-Holstein abhän-

gen. 

 

7.3 Nachweis der Verwendung 

 

7.3.1 Die Verwendung der Zuwendung ist in Form eines Sachberichts und ei-

nes zahlenmäßigen Nachweises innerhalb von drei Monaten nach Ablauf 

des Bewilligungszeitraums nachzuweisen. Im zahlenmäßigen Nachweis 

sind die gesamten erhaltenen Einnahmen und die tatsächlich entstande-

nen Personal- und Sachausgaben entsprechend der Gliederung des Fi-

nanzierungsplans auszuweisen. 

Bei mehrjährigen Bewilligungszeiträumen sind der Sachbericht und der 

zahlenmäßige Nachweis für jedes Haushaltsjahr jeweils bis zum  

31. März des Folgejahres der Investitionsbank Schleswig-Holstein vorzu-

legen. 

 

7.3.2 Abweichend von Nummer 7.3.1 besteht der Verwendungsnachweis für 

die Förderung der beruflichen Weiterbildung von Beschäftigten in KMU, 

sofern die Beschäftigten Zuwendungsempfänger sind, aus der Teilnah-

mebescheinigung, einer Durchschrift bzw. Kopie der ausgestellten Rech-

nung des Weiterbildungsträgers sowie einer Kopie des Zahlungsnach-

weises durch die Beschäftigte bzw. den Beschäftigten.  

 

Sofern Weiterbildungsträger Zuwendungsempfänger sind, umfasst der 

Verwendungsnachweis einen Sachbericht und einen zahlenmäßigen 

Nachweis der Personal- und Sachkosten. Mit dem Sachbericht muss der 
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Weiterbildungsträger für alle Teilnehmenden die folgenden Unterlagen 

vorlegen: 

a) Nachweis des Weiterbildungsträgers über Titel und Bildungsziel des 

Weiterbildungsseminars, die Seminarkosten sowie den Stundenum-

fang, 

b) gegebenenfalls eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Frei-

stellung, 

c) gegebenenfalls eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die wäh-

rend der Freistellung anfallenden Lohnkosten, 

d) eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Einbettung der Weiter-

bildungsmaßnahme in ein Personalentwicklungskonzept, 

e) gegebenenfalls eine Bescheinigung des Arbeitgebers, dass 55 % der 

Kosten des Weiterbildungsseminars übernommen werden. 

Vorzulegen sind außerdem Teilnahme- und Stundennachweise, die von 

den Teilnehmern unterschrieben sind. 

 

7.3.3 Abweichend von Nummer 7.3.1 besteht der Verwendungsnachweis für 

die Förderung externer Beratungsleistungen für KMU aus dem schriftli-

chen Beratungsbericht, der Durchschrift bzw. Kopie der Rechnung des 

Beratungsunternehmens und dem Nachweis über die erfolgte Zahlung. 

 

7.3.4 Die Vordrucke für die Verwendungsnachweise können bei der Investiti-

onsbank Schleswig-Holstein angefordert werden. 

 

7.4 Zu beachtende Vorschriften 

 

7.4.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung (Sub-

vention) sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und 

die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die 

Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvor-

schriften zu § 44 LHO sowie die §§ 116 bis 117 a des Landesverwal-

tungsgesetzes, soweit in dieser Richtlinie nicht Abweichungen zugelas-

sen sind. 
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7.4.2 Die im Antrag und im weiteren Verfahren anzugebenden Tatsachen sind 

subventionserheblich im Sinne der §§ 263 und 264 des Strafgesetzbu-

ches und des Landessubventionsgesetzes vom 11. November 1977 

(GVOBl. Schl.-H. S. 489). 

 

7.4.3 Nach § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034, 

2037) sind für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Wei-

tergewährung oder das Belassen einer Subvention auch Scheingeschäf-

te und Scheinhandlungen strafrechtlich relevant.  

 

7.4.4 Ändern sich die subventionserheblichen Tatsachen im Laufe der Sub-

ventionsgewährung, ist dies der Investitionsbank Schleswig-Holstein un-

verzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 

7.5 In besonders begründeten Einzelfällen können von den Ministerien, die die er-

gänzenden Förderkriterien festgelegt haben – bei grundsätzlicher Bedeutung im 

Einvernehmen mit dem Finanzministerium und der Verwaltungsbehörde im Mi-

nisterium für Justiz, Arbeit und Europa – Ausnahmen zugelassen werden.  

 

8 Inkrafttreten  

 

Diese Richtlinie tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft und tritt am  

31. Dezember 2013 außer Kraft. Sie gilt für alle ab dem Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens erfolgenden Bewilligungen.  

Zugleich tritt die Richtlinie zur Förderung der beruflichen Weiterbildung von Be-

schäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Schleswig-Holstein 

(Qualifizierung von Beschäftigten) vom 29. Mai 2007 (Amtsbl. Schl.-H. 2007  

S. 470) außer Kraft. 


